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genannt) sind bei der Sozialversicherung pflichtversichert, 
wenn ihre beitragspflichtigen Einkünfte aus selbständiger 
Tätigkeit mindestens 900 M im Kalenderjahr betragen.

(2) Handwerker, die neben ihrer handwerklichen eine 
selbständige Tätigkeit gemäß Abs. 1 ausüben, sind für 
diese Tätigkeit, unabhängig von der Höhe der daraus 
erzielten Einkünfte, bei der Sozialversicherung pflichtver
sichert.

(3) Ehegatten der selbständig Tätigen sind bei der Sozial
versicherung pflichtversichert, wenn sie bei der Ausübung 
der Tätigkeit des Pflichtversicherten ständig mitarbeiten 
und ihre der Berechnung des Beitrages zugrunde liegenden 
Einkünfte aus dieser Tätigkeit mindestens 900 M im Kalen
derjahr betragen.

§ 24
Wird von pflichtversicherten Arbeitern und Angestellten, 

Mitgliedern sozialistischer Produktionsgenossenschaften sowie 
der Kollegien eine Tätigkeit gemäß § 23 ausgeübt, sind sie 
für diese Tätigkeit, unabhängig von der Höhe der daraus 
erzielten Einkünfte, bei der Sozialversicherung pflichtver
sichert. Handelt es sich dabei um eine freiberufliche Tätigkeit, 
die steuerbegünstigt ist, besteht dafür nur Versicherungs
pflicht, wenn die Einkünfte aus dieser Tätigkeit mindestens 
480 M im Kalenderjahr betragen.

§ 25
(1) Der Beitrag zur Sozialversicherung ist ein Jahresbeitrag. 

Er beträgt für den
a) selbständig Tätigen 20%,
b) ständig mitarbeitenden Ehegatten

des selbständig Tätigen 20 %
der beitragspflichtigen Einkünfte.

(2) Für selbständig Tätige bzw. deren ständig mitarbeitende 
Ehegatten, die eine Vollrente beziehen, beträgt der Jahres
beitrag 10 % der beitragspflichtigen Einkünfte. Das gilt auch, 
wenn diese Beitragsermäßigung bereits auf Grund früherer 
Rechtsvorschriften bestand.

§ 26
Keine Beitragspflicht besteht
a) für den Teil der Einkünfte des selbständig Tätigen bzw. 

des ständig mitarbeitenden Ehegatten, der den Betrag 
von 7 200 M im Kalenderjahr übersteigt. Für diesen Teil 
der Jahreseinkünfte bis zu höchstens 14 400 M im Ka
lenderjahr können sie eine freiwillige Zusatzrentenver
sicherung abschließen.

b) für selbständig Tätige, die keine Werktätigen beschäf
tigen, sowie für alle ständig mitarbeitenden Ehegatten 
für Kalendertage, für die gemäß § 28 die Pflichtversiche
rung nicht unterbrochen wird,

c) für die gemäß § 24 Pflichtversicherten für die Zeiten, in 
denen bereits Beitragsfreiheit als Arbeiter oder Ange
stellter, Mitglied einer sozialistischen Produktionsgenos
senschaft oder eines Kollegiums besteht.

§ 27
(1) Der Rat des Kreises, Abteilung Finanzen, hat die Auf

gabe,
a) die Versicherungspflicht der selbständig Tätigen und 

ihrer ständig mitarbeitenden Ehegatten festzustellen,
b) die Beiträge sowie die Unfallumlage festzusetzen.
(2) Der selbständig Tätige ist verpflichtet, die Beiträge 

sowie die Unfallumlage zu berechnen und an den Rat des 
Kreises, Abteilung Finanzen, abzuführen. Er ist für nicht oder 
zu niedrig berechnete bzw. abgeführte Beiträge und Unfall
umlage gegenüber der Staatlichen Versicherung der Deut
schen Demokratischen Republik materiell verantwortlich.

Gemeinsame Bestimmungen
über die Pflichtversicherung, Beiträge und Unfallumlage

§ 28
Die Pflichtversicherung wird nicht unterbrochen durch 

Zeiten

a) der Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit, Arbeitsunfall 
oder Berufskrankheit,

b) der Durchführung einer Heil- oder Genesungskur bzw. 
prophylaktischen Kur der Sozialversicherung,

c) der Quarantäne,
d) des Schwangerschafts- und Wochenurlaubs,

e) der Freistellung von der Arbeit zur Pflege erkrankter 
Kinder,

f) des Bezuges einer Mütterunterstützung
sowie für die gemäß § 8 Abs. 2 pflichtversicherten delegierten 
Mitglieder bzw. gemäß § 12 pflichtversicherten Mitglieder von 
PGH und Kollegien außerdem durch Zeiten der vereinbarten 
unbezahlten Freizeit bis zur Dauer von 3 Wochen.

§ 29
(1) Ergeben sich Zweifelsfragen über die Versicherungs

pflicht sowie über die Berechnung von Beiträgen, entscheiden 
die Räte der Kreise, Abteilung Finanzen, im Einvernehmen 
mit den zuständigen Kreisdirektionen bzw. Kreisstellen der 
Staatlichen Versicherung der Deutschen Demokratischen Re
publik. Kann keine Übereinstimmung erzielt werden, ent
scheiden die Räte der Bezirke, Abteilung Finanzen, im Ein
vernehmen mit den zuständigen Bezirksdirektionen der 
Staatlichen Versicherung der Deutschen Demokratischen Re
publik.

(2) Die Räte der Kreise, Abteilung Finanzen, kontrollieren, 
daß die Versicherungspflicht gemäß §§ 11 und 15 richtig fest- 
gestellt sowie die Beiträge und die Unfallumlage ordnungs
gemäß berechnet bzw. entrichtet werden.

§ 30
(1) Besteht für Pflichtversicherte nach dieser Verordnung 

gleichzeitig Versicherungs- und Beitragspflicht zur Sozial
versicherung der Arbeiter und Angestellten, ist die Versiche
rungs- und Beitragspflicht zur Sozialversicherung der Ar
beiter und Angestellten vorrangig.

(2) Besteht für Mitglieder sozialistischer Produktions
genossenschaften der Landwirtschaft gleichzeitig Versiche
rungs- und Beitragspflicht nach § 8 Abs. 1 und Abs. 2, ist 
die Versicherungs- und Beitragspflicht nach § 8 Abs. 2 vor
rangig.

(3) Für Pflichtversicherte, die nach dieser Verordnung auf 
Grund mehrerer Tätigkeiten versicherungs- und beitrags
pflichtig sind, richtet sich die Vorrangigkeit ihrer Versiche
rungs- und Beitragspflicht, soweit nicht Abs. 2 anzuwenden 
ist, nach der im § 1 Abs. 1 aufgeführten Reihenfolge.

§ 31
Zur Deckung der Ausgaben für Arbeitsunfälle und Berufs

krankheiten zahlen die sozialistischen Produktionsgenossen
schaften, kooperativen Einrichtungen der Landwirtschaft, 
Kollegien sowie die Handwerker und selbständig Tätigen für 
sich und ihre ständig im eigenen Betrieb mitarbedtenden 
Ehegatten eine Unfallumlage. Einzelheiten über die Höhe und 
die Berechnung werden in Durchführungsbestimmungen* ge
regelt.

* Z. Z. güt die Achte Durchführungsbestimmung vom 2. Januar 
1957 zur Verordnung über Sozlalpflichtversicherung - Deckung der 
Lasten aus Arbeitsanfällen und Berufskrankheiten - (GBl. I Nr. 3 
S. 21) in der Fassung der Neunten Durchführungsbestimmung vom 
14. Januar 1958 (GBl. I Nr. 8 S. 82) uryj für Handwerker § 53 der Krsten 
Durchführungsbestimmung vom 16. Januar 1975 zur Verordnung über 
die Sozialversicherung bei der Staatlichen Versicherung der Deutschen 
Demokratischen Republik (GBl. I Nr. 8 S. 154).


